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Automatisch generierte Beschreibung]Auszug aus IDW PH 9.970.22 (02.2026)
Auszug aus dem IDW Prüfungshinweis: 
Besonderheiten der Prüfungen nach § 55 Abs. 1 Satz 2 EnFG der Aufstellung eines Netznutzers über bestimmte Entnahmestellen mit verringerten Umlagen für das Kalenderjahr 2025
(IDW PH 9.970.22 (02.2026))
(Stand: 18.02.2026)
Im Folgenden wird das Muster für die Aufstellung eines Netznutzers über bestimmte Entnahmestellen mit verringerten Umlagen wiedergegeben, welches der Anlage des IDW Prüfungshinweises: Besonderheiten der Prüfung nach § 55 Abs. 1 Satz 2 EnFG der Aufstellung eines Netznutzers über bestimmte Entnahmestellen mit verringerten Umlagen für das Kalenderjahr 2025 (IDW PH 9.970.22 (02.2026)) (Stand: 18.02.2026) entnommen wurde. Diese Datei kann zwar nicht verändert werden, aber die Textpassagen und Tabellen können in ein neues Dokument kopiert und dort bearbeitet werden. Der vollständige IDW PH 9.970.22 (02.2026) wurde in der Zeitschrift IDW Life 3/2026 veröffentlicht oder kann über die IDW Verlag GmbH bezogen werden (www.idw.de/idw-verlag).

[bookmark: _Toc222303964][bookmark: _Toc222488359]Anlage:	Formulierungsvorschlag für den Prüfungsvermerk über die Prüfung nach § 55 Abs. 1 Satz 2 EnFG der Aufstellung über bestimmte Entnahmestellen mit verringerten Umlagen sowie Muster für die korrespondierende Aufstellung
	Der vorliegende Formulierungsvorschlag für einen Prüfungsvermerk und das Muster für die Aufstellung über bestimmte Entnahmestellen mit verringerten Umlagen für das Kalenderjahr 2025 ist in folgenden Fällen nicht anzuwenden:
●	für Netzentnahmen, für die das BAFA nach §§ 30 bis 36 EnFG im Kalenderjahr 2025 die Umlagen begrenzt hat (insb. stromkostenintensive Unternehmen; § 12 Abs. 2 Satz 1 EnFG)
●	für Netzentnahmen, bei denen die ÜNB nach § 12 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 und 2 EnFG zur Erhebung der Umlagen als eigenständige Umlagen auf die Netzentnahme berechtigt sind (Weiterleitungen, „Antragskunden“).
Für Zwecke des folgenden beispielhaften Prüfungsvermerks über die Prüfung nach § 55 Abs. 1 Satz 2 EnFG sowie des folgenden Musters für eine Aufstellung über bestimmte Entnahmestellen mit verringerten Umlagen werden folgende Gegebenheiten angenommen:
●	Der Netznutzer wurde von einem berechtigten Netzbetreiber aufgefordert, eine Aufstellung über bestimmte Entnahmestellen mit verringerten Umlagen in dessen Netzgebiet prüfen zu lassen (vgl. Tz. 11 und 20).
●	Die gesetzlichen Vertreter wenden im Hinblick auf die Grundsätze für die Abgrenzung der an der jeweiligen Entnahmestelle durch den Letztverbraucher selbst verbrauchten zu evtl. weitergeleiteten Strommengen sowie für die Abgrenzung von Strommengen mit unterschiedlichen Verringerungen der Umlagen im Wege einer Schätzung den BNetzA-Leitfaden sowie das „Grundverständnis der Übertragungsnetzbetreiber zum Nachweis der Schätzbefugnis gemäß § 46 EnFG (bis 01.01.2023: § 62b EEG 2021)“[footnoteRef:1] an. [1: 	Vgl. Grundverständnis der Übertragungsnetzbetreiber zum Nachweis der Schätzbefugnis gemäß § 46 EnFG (bis 01.01.2023: § 62b EEG 2021), welches zum Zeitpunkt der Abfassung des vorliegenden IDW Prüfungshinweises mit Stand vom 28.01.2026 vorlag (www.netztransparenz.de; unter der Rubrik „Erneuerbare Energien und Umlagen/ Abwicklungshinweise und Umsetzungshilfen/Messen und Schätzen“; letzter Abruf am 17.02.2026).] 

●	Sofern die Aufstellung über bestimmte Entnahmestellen mit verringerten Umlagen Strommengen enthält, die gemäß § 46 Abs. 3 Satz 2 bis 4 EnFG im Wege der Schätzung abgegrenzt wurden, ziehen die gesetzlichen Vertreter die konkretisierenden Hinweise der ÜNB zu den Schätzmethoden und Sicherheitsaufschlägen heran, die in dem „Grundverständnis der Übertragungsnetzbetreiber für die Identifikation des Letztverbrauchers, für die Zurechnung der Stromverbräuche, für sachgerechte Schätzungen und für die Sicherstellung der Zeitgleichheit“ vom 28.01.2026[footnoteRef:2] niedergelegt sind. [2: 	Zum Zeitpunkt der Abfassung des vorliegenden IDW Prüfungshinweises lag das Grundverständnis mit Stand vom 28.01.2026 vor (www.netztransparenz.de, unter der Rubrik „Erneuerbare Energien und Umlagen/ Abwicklungshinweise und Umsetzungshilfen/Messen und Schätzen“; letzter Abruf am 17.02.2026).] 

●	§ 68 EnFG i.d. bis zum 22.12.2025 geltenden Fassung ist mit dem Gesetz vom 18.12.2025 (BGBl. 2025 I Nr. 347) gestrichen worden. Entweder beansprucht der Netznutzer lediglich nach § 22 EnFG verringerte Umlagen (Wärmepumpen) für Netzentnahmen nach dem 22.12.2025 oder er macht entsprechend den FAQ der BNetzA vom 06.02.2026 auch Ansprüche für Netzentnahmen für das gesamte Kalenderjahr 2025 geltend (vgl. Tz. 16).
Es ist nicht auszuschließen, dass ein Netznutzer die Auswirkungen der Streichung des § 68 EnFG z.B. auf Basis einer rechtlichen Stellungnahme abweichend von den o.g. FAQ der BNetzA interpretiert und seine Aufstellungsgrundsätze bspw. wie folgt formuliert:
●	„§ 68 EnFG i.d. bis zum 22.12.2025 geltenden Fassung ist mit dem Gesetz vom 18.12.2025 (BGBl. 2025 I Nr. 347) gestrichen worden. Mit den Mitteilungen nach § 52 Abs. 2 EnFG vom … [Datum] und vom … [Datum] haben wir eine Umlageverringerung nach § 22 EnFG für die Kalenderjahre 2023 und 2024 jeweils fristgerecht angemeldet. Bisher wurden diese Umlageverringerungen seitens des Netzbetreibers nicht gewährt. Daher machen wir diese Ansprüche mit der vorliegenden Aufstellung erneut geltend und teilen neben den Netzentnahmen im Kalenderjahr 2025 die entsprechenden Netzentnahmen der Kalenderjahre 2023 und 2024 nochmals mit.“ oder
●	„§ 68 EnFG i.d. bis zum 22.12.2025 geltenden Fassung ist mit dem Gesetz vom 18.12.2025 (BGBl. 2025 I Nr. 347) gestrichen worden. Daher berücksichtigen wir bei den Angaben zu Netzentnahmen mit verringerten Umlagen nach § 22 EnFG auch Netzentnahmen vor dem 23.12.2025, für die wir Umlageverringerungen geltend machen.“
Hält der Wirtschaftsprüfer in den zwei vorgenannten Fällen die von den FAQ der BNetzA abweichende Auslegung des Netznutzers für vertretbar, bedeutet die Anwendung der Tz. 47 des IDW EPS 970 n.F., dass diese Abweichung im Prüfungsvermerk unterhalb des Prüfungsurteils durch einen ergänzenden Hinweis hervorzuheben ist.
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[bookmark: _Toc222303966][bookmark: _Toc222488361]Muster für eine Aufstellung eines Netznutzers über bestimmte Entnahmestellen mit verringerten Umlagen
Das folgende Muster ist nicht zur Mitteilung von Netznutzern geeignet, die für Netzentnahmen eine Verringerung der Umlagen nach §§ 30 bis 36 EnFG in Anspruch nehmen wollen und bei denen die ÜNB aufgrund § 12 Abs. 2 EnFG die Umlagen erhoben haben (z.B. stromkostenintensive Unternehmen, vgl. auch Hinweise zum Anwendungsbereich vor dem Formulierungsvorschlag für den korrespondierenden Prüfungsvermerk). Für die Besonderheiten einer Prüfung dieser Mitteilungen ist IDW PH 9.970.24 (02.2026) einschlägig.
Die Aufstellung über bestimmte Entnahmestellen mit verringerten Umlagen ist vom Unternehmen in seiner Eigenschaft als Netznutzer aufzustellen. Die Aufstellung für das Kalenderjahr 2025 könnte bspw. wie folgt gestaltet sein. Um klarzustellen, dass die Aufstellung über bestimmte Entnahmestellen vom Unternehmen zusammengestellt wurde, ist der Name des Unternehmens im Titel der Aufstellung zu nennen; es kann hilfreich sein, wenn diese den Briefkopf des Unternehmens trägt und von der Gesellschaft unterzeichnet ist:
AUFSTELLUNG DER … [GESELLSCHAFT] ÜBER BESTIMMTE NETZENTNAHMEN MIT VERRINGERTEN UMLAGEN GEGENÜBER DER … [BERECHTIGTER NETZBETREIBER] FÜR DAS KALENDERJAHR 2025
Wir, die … [Gesellschaft], sind in unserer Eigenschaft als Netznutzer i.S. des § 2 Nr. 8 EnFG verpflichtet, gegenüber der … [berechtigter Netzbetreiber] („berechtigter Netzbetreiber“) eine Mitteilung nach § 52 Abs. 2 Satz 1 EnFG abzugeben. Daneben hat uns der berechtigte Netzbetreiber aufgefordert, eine geprüfte Aufstellung über bestimmte Entnahmestellen vorzulegen, an denen Netzentnahmen mit verringerten Umlagen geltend gemacht werden. Gemäß der Aufforderung haben wir in der vorliegenden Aufstellung die Angaben nach § 52 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 – 4 EnFG für die betroffenen Entnahmestellen zusammengestellt.
Die vorliegende Aufstellung über bestimmte Netzentnahmen mit verringerten Umlagen umfasst nicht die Netzentnahmen, für die nach § 12 Abs. 2 EnFG der zuständige Übertragungsnetzbetreiber zur Erhebung der Umlagen berechtigt ist.
 
A.	Maßgebende Grundsätze für die Aufstellung
Der vorliegenden Aufstellung legen wir neben den Vorschriften des EnFG in entsprechender Anwendung den „Leitfaden zum Messen und Schätzen bei EEG-Umlagepflichten“ der Bundesnetzagentur vom 08.10.2020 („BNetzA-Leitfaden“) zugrunde.
[Soweit sich das Unternehmen im Rahmen dieser Aufstellung auf § 46 Abs. 2 Nr. 2 EnFG beruft und sich dabei für die Auslegung des Begriffs „wirtschaftlich nicht zumutbar“ auf das „Grundverständnis der Übertragungsnetzbetreiber zum Nachweis der Schätzbefugnis gemäß § 46 EnFG (bis 01.01.2023: § 62b EEG 2021)“[footnoteRef:3] gestützt hat, könnte bspw. wie folgt formuliert werden: Die Frage, wann eine Abrechnung am vorgelagerten Punkt nach § 46 Abs. 2 Nr. 1 EnFG als wirtschaftlich nicht zumutbar zu behandeln ist, ist gesetzlich nicht geklärt. Daher ziehen wir zur Auslegung des § 46 Abs. 2 Nr. 2 EnFG das Grundverständnis der Übertragungsnetzbetreiber zum Nachweis der Schätzbefugnis gemäß § 46 EnFG (bis 01.01.2023: § 62b EEG 2021) vom … [Datum] heran.] [3: 	Vgl. Grundverständnis der Übertragungsnetzbetreiber zum Nachweis der Schätzbefugnis gemäß § 46 EnFG (bis 01.01.2023: § 62b EEG 2021), welches zum Zeitpunkt der Abfassung des vorliegenden IDW Prüfungshinweises mit Stand vom 28.01.2026 vorlag (www.netztransparenz.de; unter der Rubrik „Erneuerbare Energien und Umlagen/Abwicklungshinweise und Umsetzungshilfen/Messen und Schätzen“; letzter Abruf am 17.02.2026).] 

[Beschreibung, nach welchen Kriterien die Entnahmestellen mit verringerten Umlagen bestimmt wurden, für die die Aufstellung Angaben nach § 52 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 – 4 EnFG umfasst (vgl. Tz. 20). Zum Beispiel kann einer der nachstehenden Bausteine, sofern einschlägig, verwendet werden:
●	[Falls der Netzbetreiber eine Vorgabe gemacht hat, welche Entnahmestellen die zu prüfende Aufstellung umfassen soll: In unserer Aufstellung über bestimmte Netzentnahmen mit verringerten Umlagen sind nach Vorgabe des Netzbetreibers nur Entnahmestellen enthalten, bei denen die aus dem Netz entnommenen Strommengen in einem Kalenderjahr jeweils … kWh überschritten haben.]
●	[Falls der Netzbetreiber keine Vorgabe gemacht hat, welche Entnahmestellen die zu prüfende Aufstellung umfassen soll und daher der Netznutzer die Kriterien für die Auswahl der Entnahmestellen festlegt: In unserer Aufstellung über bestimmte Netzentnahmen mit verringerten Umlagen sind nur Entnahmestellen enthalten, bei denen die aus dem Netz entnommenen Strommengen in einem Kalenderjahr jeweils … kWh überschritten haben.]
●	[Falls der Netznutzer mit der vorliegenden Aufstellung eine Verringerung der Umlagen von Schienenbahnen / Verkehrsunternehmen mit elektrisch betriebenen Bussen im Linienverkehr / Landstromanlagen nach §§ 37 bis 39 EnFG anzeigt: In unserer Aufstellung über bestimmte Netzentnahmen mit verringerten Umlagen sind alle Entnahmestellen enthalten, bei denen wir einen Anspruch auf Verringerung der Umlagen nach §§ 37 bis 39 EnFG geltend machen.]]
[Ausführungen dazu, ob und für welche Zeiträume mit der Aufstellung über bestimmte Entnahmestellen mit verringerten Umlagen Ansprüche zur Verringerung der Umlagen nach § 22 EnFG (Wärmepumpen) geltend gemacht werden. Zum Beispiel kann einer der nachstehenden Bausteine, sofern einschlägig, verwendet werden:
●	[Soweit Ansprüche zur Verringerung nach § 22 EnFG (Wärmepumpen) entsprechend den FAQ der BNetzA vom 06.02.2026 für Netzentnahmen im gesamten Kalenderjahr 2025 geltend gemacht werden (vgl. Tz. 16): § 68 EnFG i.d. bis zum 22.12.2025 geltenden Fassung ist mit dem Gesetz vom 18.12.2025 (BGBl. 2025 I Nr. 347) gestrichen worden. Daher machen wir entsprechend dem FAQ der BNetzA „Ist eine rückwirkende Anwendung der Umlageprivilegierung für Wärmepumpen infolge der Streichung des bisherigen Beihilfevorbehalts bereits ab Beginn des Jahres 2025 möglich?“ vom 06.02.2026 mit der vorliegenden Aufstellung Ansprüche auf verringerte Umlagen nach § 22 EnFG für Netzentnahmen im gesamten Kalenderjahr 2025 geltend.]
●	[Soweit Ansprüche zur Verringerung der Umlagen nach § 22 EnFG (Wärmepumpen) für Zeiträume geltend gemacht werden sollen, die ab dem Inkrafttreten der Änderung des EnFG am 23.12.2025 liegen: § 68 EnFG i.d. bis zum 22.12.2025 geltenden Fassung ist mit dem Gesetz vom 18.12.2025 (BGBl. 2025 I Nr. 347) gestrichen worden. Daher machen wir mit der vorliegenden Aufstellung nur Ansprüche auf verringerte Umlagen nach § 22 EnFG für Netzentnahmen nach dem 22.12.2025 geltend.]]
[Sofern in der Aufstellung über bestimmte Entnahmestellen Angaben im Hinblick auf die Verringerung der Umlagen nach § 38 EnFG bei Verkehrsunternehmen mit elektrisch betriebenen Bussen im Linienverkehr enthalten sind: Entsprechend dem BAFA-Merkblatt für Verkehrsunternehmen mit elektrisch betriebenen Bussen vom … [Datum] geben wir als aus dem Netz entnommene und begrenzte Strommenge die Strommenge an, die an der Abnahmestelle i.S. des § 38 Abs. 6 Nr. 1 EnFG unmittelbar für den Fahrbetrieb elektrisch betriebener Busse im Linienverkehr einschließlich etwaiger Ladeverluste entnommen und selbst verbraucht wird, wobei die Begrenzung auch die rückgespeiste Strommenge umfasst.]
Nach § 118 Abs. 7 EnWG sind Vorgaben in Bezug auf die Regulierung von Energieversorgungsnetzen i.S. des § 3 Nr. 37 EnWG auf Energieanlagen nach § 3 Nr. 65 und 66 EnWG, die bis zum 23.12.2025 an ein Energieversorgungsnetz angeschlossen wurden, erst ab dem 01.01.2029 anzuwenden. Nach der Begründung zur Beschlussempfehlung und zum Bericht des Ausschusses für Wirtschaft und Energie vom 12.11.2025 (vgl. BT-Drs. 21/2793, S. 188) gewährleistet die vorgenannte Übergangsregelung, dass die auf den Begriff des Netzbetreibers abstellenden Regelungen (z.B. im Energiefinanzierungsgesetz) ebenfalls bis zum Ablauf der Übergangsfrist auf Kundenanlagen keine Anwendung finden. Vor diesem Hintergrund haben wir ggf. betroffene Energieanlagen in der vorliegenden Aufstellung entsprechend der bisherigen Praxis behandelt.
[zu ergänzen, falls weitere maßgebliche Grundsätze für die Aufstellung erforderlich sind]
 
B.	Netzentnahmen mit verringerten Umlagen
In den folgenden Tabellen stellen wir die Angaben nach § 52 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 – 4 EnFG für bestimmte Entnahmestellen zusammen, für die wir eine Verringerung der Umlagen beanspruchen:
1.	Verringerte Umlagen bei Stromspeichern nach § 21 EnFG
	Entnahmestelle
(MaLo-ID)a)
	Verringerungs-
tatbestandb)
	Letztverbraucherc)
	aus dem Netz 
entnommene Strommenge
[kWh]

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 


a)	Angabe der Marktlokations-Identifikationsnummer.
b)	Verringerung der KWKG-Umlage / Offshore-Netzumlage aufgrund von § 21 EnFG
–	elektrische, chemische, mechanische oder physikalische Stromspeicher (§ 21 Abs. 1 und 2 EnFG)
–	Ladepunkte für Elektromobile (§ 21 Abs. 3 EnFG)
–	Erzeugung von Speichergas (§ 21 Abs. 5 EnFG)
c)	Letztverbraucher, für dessen Verbrauch die Netzentnahme mit verringerter Umlagenpflicht erfolgt.
 
In der folgenden Tabelle sind die umlagenpflichtigen Netzentnahmen von Strom ausgewiesen, für die wir bei Stromspeichern, bei Ladepunkten für Elektromobile sowie bei Erzeugung von Speichergas den Anspruch auf Verringerung 
●	der KWKG-Umlage aufgrund von § 21 EnFG und
●	der Offshore-Netzumlage aufgrund von § 21 EnFG 
geltend machen und die in der vorstehenden Tabelle enthalten sind. Ferner ist nachfolgend die korrespondierende Höhe der Verringerung der KWKG-Umlage und der Offshore-Netzumlage jeweils als negativer Betrag angegeben („Saldierungsbeträge“):

	Verringerung der KWKG-Umlage / Offshore-Netzumlage aufgrund von § 21 EnFG
	Netzentnahme von
[kWh]
	Saldierungsbeträge hinsichtlich

	
	
	KWKG-Umlage
[EUR]
	Offshore-Netzumlage
[EUR]

	elektrische, chemische, mechanische oder physikalische Stromspeicher
(§ 21 Abs. 1 und 2 EnFG)
	 
	 
	 

	Ladepunkte für Elektromobile
(§ 21 Abs. 3 EnFG)
	 
	 
	 

	Erzeugung von Speichergas 
(§ 21 Abs. 5 EnFG)
	 
	 
	 


 
2.	Verringerte Umlagen bei elektrisch angetriebenen Wärmepumpen nach § 22 EnFG
	betrifft Kalenderjahr
	Entnahmestelle
(MaLo-ID)a)
	Letztverbraucherb)
	aus dem Netz 
entnommene 
Strommenge
[kWh]

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 


a)	Angabe der Marktlokations-Identifikationsnummer.
b)	Letztverbraucher, für dessen Verbrauch die Netzentnahme mit verringerter Umlagenpflicht erfolgt.
 
3.	Verringerte Umlagen bei Anlagen zur Verstromung von Kuppelgasen nach § 23 EnFG
	Entnahmestelle
(MaLo-ID)a)
	Letztverbraucherb)
	ausschließlich in einer Anlage mit Kuppelgasen erzeugte Strommenge
[kWh]
	aus dem Netz entnommene Strommenge
[kWh]
	davon selbst verbrauchte Strommenge, für die eine verringerte Umlage geltend gemacht wirdc)
[kWh]

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 


a)	Angabe der Marktlokations-Identifikationsnummer.
b)	Letztverbraucher, für dessen Verbrauch die Netzentnahme mit verringerter Umlagenpflicht erfolgt.
c)	selbst verbrauchter Stromanteil über 1 GWh
 
4.	Verringerte Umlagen bei der Herstellung von Grünem Wasserstoff nach § 25 EnFG
	betrifft Kalen-derjahr
	Entnahmestelle
(MaLo-ID)a), b)
	Letztverbraucherc)
	aus dem Netz entnommene Strommenge
[kWh]
	maximaler Stromverbrauchd)
[kWh]

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 


a)	Angabe der Marktlokations-Identifikationsnummer.
b)	Die Entnahmestelle darf nicht zu einer Abnahmestelle des Letztverbrauchers gehören, die nach Teil 4 Abschn. 4 des EnFG (Besondere Ausgleichsregelung) begrenzt ist.
c)	Letztverbraucher, für dessen Verbrauch die Netzentnahme mit verringerter Umlagenpflicht erfolgt
d)	maximaler Stromverbrauch im Auslegungszustand während einer Betriebsstunde unter normalen Einsatzbedingungen der maximalen Leistungsaufnahme der Einrichtung zur Herstellung von Grünem Wasserstoff.
 


5.	Begrenzung der Umlagen bei Schienenbahnen, Verkehrsunternehmen mit elektrisch betriebenen Bussen im Linienverkehr sowie Landstromanlagen
	Entnahmestelle
(MaLo-ID)a)
	Letztverbraucherb)
	Aktenzeichen lt. BAFA-Bescheid für das 
Begrenzungsjahr 2025
	aus dem 
Netz 
entnommene Strommenge
[kWh]
	aus dem Netz entnommene und begrenzte Strom-
mengec), d), e)
[kWh]

	Begrenzung von Schienenbahnen nach § 37 EnFG

	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	Begrenzung von Verkehrsunternehmen mit elektrisch betriebenen Bussen im Linienverkehr nach § 38 EnFG

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	Begrenzung von Landstromanlagen nach § 39 EnFG

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 


a)	Angabe der Marktlokations-Identifikationsnummer
b)	Letztverbraucher, für dessen Verbrauch die Netzentnahme mit verringerter Umlagenpflicht erfolgt
c)	Bei Schienenbahnen:
Nur selbst verbrauchte Strommengen, die durch den BAFA-Bescheid erfasst sind, d.h. nur unmittelbar für den Fahrbetrieb im Schienenbahnverkehr verbrauchte Strommengen (unter Ausschluss der weitergeleiteten Strommengen), die an einer Abnahmestelle nach § 37 Abs. 7 EnFG 1 GWh übersteigen
d)	Bei Verkehrsunternehmen mit elektrisch betriebenen Bussen im Linienverkehr:
Nur selbst verbrauchte Strommengen, die durch den BAFA-Bescheid erfasst sind, d.h. nur unmittelbar für den Fahrbetrieb elektrisch betriebener Busse im Linienverkehr verbrauchte Strommengen an einer Abnahmestelle nach § 38 Abs. 6 Nr. 1 EnFG (unter Ausschluss der weitergeleiteten Strommengen)
e)	Bei Landstromanlagen:
Nur Strommengen, die durch den BAFA-Bescheid erfasst sind, d.h. die auf Seeschiffen verbraucht wurden, die an dem Liegeplatz nicht dauerhaft für einen längeren Zeitraum angelegt waren (unter Ausschluss der von Landstromanlagen selbst verbrauchten oder an Dritte weitergeleiteten Strommengen). 
 
[Sofern in dem vorstehenden Abschnitt Strommengen enthalten sind, die gemäß § 46 Abs. 3 Satz 2 bis 4 EnFG im Wege der Schätzung abgegrenzt wurden, ist der folgende Abschnitt aufzunehmen, der die Angaben nach § 46 Abs. 4 EnFG enthält:
C.	Übersicht der im Wege der Schätzung abgegrenzten Strommengen mit Angaben i.S. des § 46 Abs. 4 EnFG
Die im Abschn. B angegeben Netzentnahmen mit verringerten Umlagen enthalten die folgenden aus dem Netz entnommenen Strommengen, die gemäß § 46 Abs. 3 Satz 2 bis 4 EnFG im Wege der Schätzung abgegrenzt wurden. Dabei haben wir die konkretisierenden Hinweise der Übertragungsnetzbetreiber zu den Schätzmethoden und Sicherheitsaufschlägen angewandt, die in dem „Grundverständnis der Übertragungsnetzbetreiber für die Identifikation des Letztverbrauchers, für die Zurechnung der Stromverbräuche, für sachgerechte Schätzungen und für die Sicherstellung der Zeitgleichheit“ vom … [Datum][footnoteRef:4] niedergelegt sind. [4: 	Zum Zeitpunkt der Abfassung des vorliegenden IDW Prüfungshinweises lag das Grundverständnis mit Stand vom 28.01.2026 vor (vgl. www.netztransparenz.de, unter der Rubrik „Erneuerbare Energien und Umlagen/ Abwicklungshinweise und Umsetzungshilfen/Messen und Schätzen“; letzter Abruf am 17.02.2026).] 

	Lfd. Nr.
	Entnahmestelle
	Betrifft Grund der Verringerung
	Geschätzte Strommenge
(§ 46 Abs. 4 Nr. 1 EnFG)
[kWh]
	Grund für 
die Schätz-
befugnisa)
	Methode der Schätzung b)
	Sicherheitsaufschlag (bzw. Sicherheitsabschlag) in %

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


a) 	Gründe für die Schätzbefugnis
A 	Abgrenzung mit mess- und eichrechtskonformen Messeinrichtungen nach § 46 Abs. 2 Nr. 2 EnFG technisch unmöglich und Abrechnung nach § 46 Abs. 2 Nr. 1 EnFG wirtschaftlich nicht zumutbar
B 	Abgrenzung mit mess- und eichrechtskonformen Messeinrichtungen nach § 46 Abs. 2 Nr. 2 EnFG mit unvertretbarem Aufwand verbunden und Abrechnung nach § 46 Abs. 2 Nr. 1 EnFG wirtschaftlich nicht zumutbar.
b) 	Methode der Schätzung
1 	Worst-Case-Schätzung
2 	Ungeeichte Messung
3 	Verbraucheranalyse
4 	Referenzmessung (exemplarische Messung)
5 	Verhältnisrechnung
6 	Vorjährige Schätzergebnisse
7 	Sonstige Methode der Schätzung.
 
In der nachfolgenden Tabelle beschreiben wir die Schätzung einschließlich der Angaben, die der Nachvollziehbarkeit und Nachprüfbarkeit der Schätzung dienen:
	Zu lfd. Nr.
	Nachvollziehbare Darlegung der Methode der Schätzung (§ 46 Abs. 4 Nr. 6 EnFG)

	 
	 

	 
	 

	 
	 


 
In der nachfolgenden Tabelle begründen wir, weshalb die messtechnische Abgrenzung technisch unmöglich oder mit unvertretbarem Aufwand verbunden ist:
	Zu lfd. Nr.
	Nachvollziehbare Begründung, weshalb die messtechnische Abgrenzung technisch unmöglich oder mit unvertretbarem Aufwand verbunden ist
(§ 46 Abs. 4 Nr. 5 EnFG; Zutreffendes ist anzukreuzen.)
	Ergänzende Ausführungen, warum eine Abrechnung am vorgelagerten Punkt nach § 46 Abs. 2 Nr. 1 EnFG wirtschaftlich nicht zumutbar ist

	
	Exemplarische Messunga)
	Eingeschränkt anwendbare Befreiung nach § 35 MessEGb)
	Sonstiger unvertretbarer Aufwand oder technische Unmöglichkeit
	

	 
	⃣
	⃣
	⃣
	
	

	 
	⃣
	⃣
	⃣
	
	

	 
	⃣
	⃣
	⃣
	
	


a) 	Unvertretbarer Aufwand im Falle einer exemplarischen Messung i.S. des BNetzA-Leitfadens, Abschn. 3.3.3.1 i.V.m. Abschn. 4.1.5; ergänzende Ausführungen sind entbehrlich, sofern die abzugrenzende Strommenge im Vergleich zur durchmischten Strommenge am vorgelagerten Punkt unwesentlich ist.
b) 	Unvertretbarer Aufwand für die vorzeitige Umrüstung auf mess- und eichrechtskonforme Messeinrichtungen im Falle einer vorliegenden Befreiung nach § 35 MessEG, die jedoch nicht die Erfassung und Abgrenzung von Strommengen für die Abwicklung der EEG-Umlage umfasst (vgl. BNetzA-Leitfaden, Abschn. 3.3.3.2, Variante 1 zum Sonderfall).
]
[Falls die berechtigten Netzbetreiber nicht auf die Übermittlung der Angaben nach § 46 Abs. 4 Nr. 3 und 4 EnFG verzichten (§ 46 Abs. 4 Satz 3 EnFG) und falls sich das Unternehmen nicht auf die Erleichterungsregelung des § 46 Abs. 4 Satz 2 EnFG berufen kann, sind an dieser Stelle auch die Angaben nach § 46 Abs. 4 Nr. 3 und 4 EnFG zu ergänzen.]
]
	[Ort, Datum]
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